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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Amtsgericht Moers

Beschlüsse vom 06. April 2005

- 820 IV 182.B –

nicht angefochten

Kaution und Rückflugticket zur Vermeidung der Haft

Zitierweise: AG Moers v. 06.04.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Verfahrensgang

Das Amtsgericht Moers hatte durch Beschluss vom 05.04.2005 - 820 XIV 182.B - gegen den Betroffenen (einen rumänischen Staatsan-gehörigen) mit sofortiger Wirksamkeit Haft  zur Sicherung der Abschiebung nach § 62 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG  für die Dauer von höchstens vier Wochen angeordnet.

Mit Beschluss vom 06.04.2005 hat das Amtsgericht dem Betroffenen zur Vermeidung weiterer Haft erlaubt, eine Kaution zu hinterlegen und ein Rückflugticket nachzuweisen. Der Beschluss ist nachstehend im Volltext wiedergegeben.

Nach Erfüllung der Auflagen hat das Amtsgericht mit weiterem Beschluss vom 06.04.2005 den Haftanordnungsbeschluss vom 05.04. 2005 aufgehoben. Auch dieser Beschluss ist nachstehend im Volltext mitgeteilt.

Wortlaut der Entscheidungen vom 06.04.2005

820 XIV 182.B

AMTSGERICHT  MOERS

BESCHLUSS

In der Freiheitsentziehungssache

betreffend ..............



hat das Amtsgericht Moers durch ............................. am 6. April 2005

beschlossen:

· Der Betroffene kann zur Vermeidung weiterer Abschiebungshaft im Hinblick auf eine Glaubhaftmachung im Sinne von § 62 Absatz 2 Satz 3 AufenthG

· eine Sicherheit in Höhe von 1.000,00 € (in Worten: eintausend Euro) bei dem Amtsgericht Moers hinterlegen, die bei Nachweis der Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland zwecks Einreise in die Republik Rumänien wieder freigegeben wird,

· ein gültiges Flugticket für einen zeitnah gelegenen Flug von Deutschland nach Bukarest oder einen anderen Flughafen in Rumänien vorlegen.

Gründe:

Zunächst wird auf den Beschluss des Amtsgerichts Moers vom 05.04. 2005 verwiesen.

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der Betroffene der Ausreise entziehen wird, wenn er die oben aufgezeigten Voraussetzungen erfüllt.

*********************

820 XIV 182.B

AMTSGERICHT  MOERS

BESCHLUSS

In der Freiheitsentziehungssache

betreffend .............



hat das Amtsgericht Moers durch .............................. am 6. April 2005
beschlossen:

Der Beschluss des Amtsgerichts Moers vom 05.04.2005 über die Anordnung von Abschiebungshaft wird aufgehoben.

Der Betroffene ist sofort aus der Haft zu entlassen.

Gründe:

Zunächst wird auf den Beschluss des Amtsgerichts Moers vom 05.04. 2005 verwiesen.

Es liegen keine Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 2 Satz 3 AufenthG dafür vor, dass sich der Betroffene der Ausreise entziehen wird, so dass ausnahmsweise von der weiteren Vollziehung der Abschiebungshaft abgesehen werden kann.

Der Betroffene hat durch seinen Verfahrensbevollmächtigten eine Sicherheit in Höhe von 1.000,00 € bei dem Amtsgericht Moers hinterlegt. Die Sicherheit würde an die Staatskasse fallen, wenn der Betroffene entgegen seinen Bekundungen nicht nachweisen sollte, dass er die Bundesrepublik Deutschland nach Rumänien verlässt.

Der Betroffene hat weiterhin ein gültiges Flugticket für eine Flugreise nach Bukarest/Rumänien vorgelegt, so dass der illegale Zustand seines Aufenthalts in Deutschland beseitigt werden wird.

Unter solchen Umständen die Abschiebungshaft anzuordnen oder, wie hier nach Anordnung fortdauern zu lassen, würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen.

Der Betroffene ist aus der Haft sofort zu entlassen, weil mit der Aufhebung des anordnenden Beschlusses vom 05.04.2005 die Rechtsgrundlage für den Vollzug von Abschiebungshaft entfallen ist.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwer-de zulässig. 

Diese muss binnen 2 (zwei) Wochen schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Amtsgericht Moers oder Landgericht Kleve eingelegt werden.

Diesseits in das Internet eingestellt im April 2005.
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